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1. Neue Regeln bei Steuererklärungs-

fristen und Verspätungszuschlägen 
 
Mit dem Gesetz zur Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens wurden neue Re-
geln bei den Steuererklärungsfristen und 
der Erhebung von Verspätungszuschlägen 
festgelegt. 
  
1. Steuererklärungsfristen: Während 

nach den alten „Fristenerlassen“ eine 
Fristverlängerung über den 31. Dezem-
ber des Folgejahres nur aufgrund be-
gründeter Einzelanträge möglich ist, 
können die von der Regelung erfassten 
Steuererklärungen nunmehr vorbehalt-
lich einer „Vorabanforderung“ oder ei-
ner „Kontingentierung“ bis zum 28. Feb-
ruar des Zweitfolgejahres abgegeben 
werden. Für nicht steuerlich beratene 
Steuerpflichtige wurde die Frist zur Ab-
gabe der Steuererklärung von Ende 

Mai auf Ende Juli des Folgejahres ver-
längert.   

 
 Bitte beachten Sie! Die neuen Rege-

lungen sind erstmals für Besteuerungs-
zeiträume, die nach dem 31.12.2017 
beginnen, und Besteuerungszeitpunkte, 
die nach dem 31.12.2017 liegen, anzu-
wenden.  Das betrifft also die Steuerer-
klärungen 2018. 

 
2. Erhebung von Verspätungszuschlä-

gen: Die Finanzbehörde muss – mit 
wenigen Ausnahmen – von Gesetzes 
wegen bei verspäteter Abgabe der 
Steuererklärungen einen Verspätungs-
zuschlag erheben. Der Verspätungszu-
schlag beträgt für jeden angefangenen 
Monat der eingetretenen Verspätung 
0,25 % der um die Vorauszahlungen 
verminderten festgesetzten Steuer – 
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mindestens jedoch 25 € für jeden ange-
fangenen Monat. Die Neuregelung ist 
erstmals für Steuererklärungen anzu-
wenden, die nach dem 31.12.2018 ein-
zureichen sind. 

 
 

2. Übergangsregelung bei Registrier-
kassen beschlossen 

 
Die Registrierkassen und PC-Kassensys-
teme, die von Unternehmen mit Bargeld-
einnahmen genutzt werden, unterliegen 
als vorgelagerte Systeme der Buchführung 
denselben Aufzeichnungs- und Aufbewah-
rungspflichten wie die eigentlichen Buch-
führungssysteme. Aufgrund der neuen Re-
gelungen sind die Anforderungen beim 
Einsatz elektronischer Registrierkassen 
stark gestiegen. Seit dem 1.1.2017 dürfen 
nur noch elektronische Registrierkassen 
verwendet werden, die eine dauerhafte 
Speicherung aller steuerlich relevanten 
Daten ermöglichen.  
 
Ab dem 1.1.2020 müssen die elektroni-
schen Aufzeichnungssysteme und die digi-
talen Aufzeichnungen mit einer zertifizier-
ten technischen Sicherheitseinrichtung ge-
schützt sein. Nachdem die Sicherheitsein-
richtung bis zum Beginn des neuen Jahres 
aber voraussichtlich noch nicht flächende-
ckend am Markt verfügbar sein wird, hat 
sich die Finanzverwaltung mit einem Be-
schluss auf Bund-Länder-Ebene auf eine 
zeitlich befristete Nichtbeanstandungsre-
gelung bis 30.9.2020 verständigt.  
 
 

3. III. Bürokratieentlastungsgesetz auf 
den Weg gebracht 

 
Die Bundesregierung hat sich zum Ziel ge-
setzt, Bürokratie abzubauen und so die 
Wirtschaft dadurch auch finanziell zu ent-
lasten. Dafür sind im Bürokratieabbauge-
setz III verschiedene Maßnahmen vorge-
sehen. Zu den steuerlich interessanten 
Maßnahmen zählen: 
 

Gesundheitsförderung: Der Arbeitgeber 
kann – unter bestimmten Voraussetzun-
gen – bis zu 500 € im Jahr steuerfrei leis-
ten, um die Gesundheit und Arbeitsfähig-
keit seiner Beschäftigten durch zielgerich-
tete betriebsinterne Maßnahmen der Ge-
sundheitsförderung oder entsprechende 
Barleistungen für Maßnahmen externer 
Anbieter zu erhalten. Dieser Betrag soll 
auf 600 € je Arbeitnehmer im Kalenderjahr 
angehoben werden. 
 
Kurzfristige Beschäftigung: Zzt. ist eine 
Pauschalierung der Lohnsteuer mit 25 % 
bei kurzfristig beschäftigten Arbeitnehmern 
zulässig, wenn der durchschnittliche Ar-
beitslohn je Arbeitstag 72 € nicht über-
steigt. Dieser Höchstbetrag soll auf 120 € 
angehoben werden. Außerdem soll der 
pauschalierungsfähige durchschnittliche 
Stundenlohn von 12 € auf 15 € erhöht wer-
den 
 
Gruppenunfallversicherung: Der Arbeit-
geber kann die Beiträge für eine Grup-
penunfallversicherung mit einem 
Pauschsteuersatz von 20 % erheben, 
wenn der steuerliche Durchschnittsbetrag 
ohne Versicherungssteuer 62 € im Kalen-
derjahr nicht übersteigt. Dieser Betrag soll 
auf 100 € im Jahr erhöht werden. 
 
Kleinunternehmerregelung: Die Umsatz-
steuer wird von inländischen Unterneh-
mern derzeit nicht erhoben, wenn der Um-
satz im vergangenen Kalenderjahr die 
Grenze von 17.500 Euro nicht überstiegen 
hat und 50.000 € im laufenden Kalender-
jahr voraussichtlich nicht übersteigen wird. 
Die geplante Anhebung auf 22.000 € soll 
die seit der letzten Anpassung erfolgte all-
gemeine Preisentwicklung berücksichti-
gen. 
 
Zu den weiteren geplanten Abbaumaß-
nahmen gehören u. a. die Einführung der 
elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung, Erleichterungen bei der Ar-
chivierung von elektronisch gespeicherten 
Steuerunterlagen, die Option eines digita-
len Meldescheins im Beherbergungsge-
werbe etc. 
 



 

 

 

4. Steuerliche Verbesserungen zur 
Stärkung des Ehrenamtes geplant 

 
Das Niedersächsische Finanzministerium 
hat Änderungen zur Stärkung des Ehren-
amtes bekannt gegeben, die in das sog. 
Jahressteuergesetz 2019 einfließen sol-
len.  
 
Danach soll die Übungsleiterpauschale 
von 2.400 € auf 3.000 € ansteigen. Diese 
betrifft diejenigen, welche als Übungslei-
ter, Betreuer, Ausbilder, Erzieher o.Ä. tätig 
sind. Wer sich ehrenamtlich engagiert und 
dafür eine Vergütung oder Entschädigung 
erhält, kann eine Ehrenamtspauschale in 
Höhe von 840 € anstelle von 720 € im 
Jahr ansetzen, zum Beispiel für Tätig-
keiten in kulturellen Einrichtungen oder 
Sportvereinen, soweit es sich dabei nicht 
um Übungsleitertätigkeiten handelt. 
 
Bei Spenden bis zu einem Betrag von 300 
€ (zuvor 200 €) reicht ein vereinfachter 
Spendennachweis wie z. B. eine Bu-
chungsbestätigung, soweit alle notwendi-
gen Informationen daraus ersichtlich sind. 
Selbiges gilt auch bei Spenden in Kata-
strophenfällen. 
 
Ein Verein, der wie ein normaler Gewerbe-
betrieb am Wirtschaftsleben teilnimmt, hat 
Körperschaft- und Gewerbesteuer zu zah-
len. Allerdings besteht für die wirtschaftli-
chen Geschäftsbetriebe eine Einnahmen-
Freigrenze von 35.000 €, welche jetzt auf 
45.000 € angehoben werden soll.  
 
 

5. Geplante Behandlung des Ausfalls 
einer Kapitalforderung 

 
Der Bundesfinanzhof hat in seinem Urteil 
vom 24.10.2017 entschieden, dass der 
endgültige Ausfall einer Kapitalforderung 
in der privaten Vermögenssphäre nach 
Einführung der Abgeltungsteuer zu einem 
steuerlich anzuerkennenden Verlust führt. 
Er leitet seine Auffassung daraus ab, dass 
mit der Einführung der Abgeltungsteuer 

eine vollständige steuerrechtliche Erfas-
sung aller Wertveränderungen im Zusam-
menhang mit Kapitalanlagen erreicht wer-
den sollte. 
 
Diese Auffassung des BFH entspricht 
nach der Gesetzesbegründung im Entwurf 
eines Jahressteuergesetzes 2019 (JStG) 
nicht der Intention des Gesetzgebers. Mit 
einer Ergänzung der steuerlichen Rege-
lung will er klarstellen, dass insbesondere 
der durch den Ausfall einer Kapitalforde-
rung oder die Ausbuchung einer Aktie ent-
standene Verlust steuerlich nicht mehr 
zum Tragen kommt. 
 
Grundsätzlich gehört zu den Einkünften 
aus Kapitalvermögen auch der Gewinn 
aus der Veräußerung der Einkunftsquel-
len, die zu laufenden Einkünften führen. 
Als Veräußerung gilt zudem die Einlösung, 
Rückzahlung, Abtretung oder verdeckte 
Einlage in eine Kapitalgesellschaft. Der 
Wertverfall erfüllt nach Auffassung des 
Gesetzgebers diese Merkmale gerade 
nicht. Deshalb muss er eine Berücksichti-
gung des wertlosen Verfalls des Vermö-
gensstamms bei den Einkünften aus Kapi-
talvermögen nicht vorsehen.  
 
Anmerkung: In seiner Stellungnahme 
vom 20.9.2019 stellt der Bundesrat fest, 
dass die Änderungen steuersystematisch 
nicht gerechtfertigt sind und zudem auf 
verfassungsrechtliche Bedenken stoßen. 
Über die gewünschten Einschränkungen 
hinaus werden mit der geplanten Ände-
rung auch weitere, bisher in den Anwen-
dungsbereich der Abgeltungsteuer fal-
lende Vorgänge zukünftig von einer steu-
erlichen Berücksichtigung ausgeschlossen 
(z. B. Verkauf notleidender Forderungen). 
Betroffene Steuerpflichtige sollten sich im 
Idealfall vor Inkrafttreten des Gesetzes 
steuerlich beraten lassen, um im Bedarfs-
falle handeln zu können. 
 
 

6. Unbelegte Brötchen mit einem 
Heißgetränk sind steuerfreie Auf-
merksamkeiten 

 



 

 

Erhalten Arbeitnehmer unentgeltliche oder 
verbilligte Speisen und Getränke durch 
den Arbeitgeber, kann dies zu steuer-
pflichtigem Arbeitslohn führen. Arbeitslohn 
liegt nach Auffassung des Bundesfinanz-
hofs in seiner Entscheidung vom 3.7.2019 
grundsätzlich aber nur vor, wenn der Ar-
beitgeber dem Arbeitnehmer eine „Mahl-
zeit“, wie ein Frühstück, Mittagessen oder 
Abendessen, unentgeltlich oder verbilligt 
zur Verfügung stellt.  
 
Im entschiedenen Fall stellte ein Arbeitge-
ber seinen Arbeitnehmern unbelegte Bröt-
chen und Rosinenbrot nebst Heißgeträn-
ken zum sofortigen Verzehr im Betrieb 
kostenlos bereit. Das Finanzamt sah dies 
als ein Frühstück an, das mit den amtli-
chen Sachbezugswerten zu versteuern ist. 
 
Das sah der BFH jedoch anders. Nach 
seiner Auffassung handelt es sich in ei-
nem solchen Fall um nicht steuerbare Auf-
merksamkeiten. Unbelegte Brötchen sind 
auch in Kombination mit einem Heißge-
tränk noch kein „Frühstück“. Selbst für ein 
einfaches Frühstück muss wenigstens 
noch ein Aufstrich oder ein Belag hinzu-
kommen. Die Überlassung der Backwaren 
nebst Heißgetränken dient lediglich der 
Ausgestaltung des Arbeitsplatzes und der 
Schaffung günstiger betrieblicher Arbeits-
bedingungen und ist somit steuerfrei. 
 
 

7. Fahrtickets als steuerfreie Gehalts-
bestandteile für Arbeitnehmer 

 
Arbeitgeber haben durch steuer- und sozi-
alabgabenfreie Gehaltsbestandteile die 
Möglichkeit, ihren Arbeitnehmern mehr 
entgeltliche Vorteile zukommen zu lassen. 
Dazu gehören nunmehr auch Fahrtickets 
für öffentliche Verkehrsmittel. Diese gelten 
auch für Minijobber. 
 
Das Fahrticket – sog. Jobtickets – gehört 
nicht zu den Sachbezügen mit der Mo-
natsgrenze von 44 €, sondern kommt dem 
Arbeitnehmer zusätzlich zugute. Damit 
das Fahrticket steuerfrei zur Verfügung 
gestellt wird, muss es jedoch neben dem 
normalen Arbeitslohn erbracht werden, es 

darf demnach keine Gehaltsumwandlung 
vorliegen.  
 
Das Jobticket gilt für alle beruflichen, aber 
auch für private Fahrten mit Ausnahme bei 
IC, ICE, EC und Fernbussen und Luftver-
kehr. Begünstigt sind demnach grundsätz-
lich alle Angebote des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs. Dies gilt selbst dann, 
wenn die Tickets übertragbar sind oder für 
Mitfahrer gelten. Eine individuelle Beförde-
rung z. B. mit Taxis oder Charterbussen 
fällt nicht unter die Vergünstigung. 
 
Es gilt jedoch zu beachten, dass das Ti-
cket auf die Entfernungspauschale in der 
Steuererklärung angerechnet wird, selbst 
wenn es tatsächlich gar nicht für die Fahr-
ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
genutzt wird. Für wen sich die Entfer-
nungspauschale steuerlich mehr lohnt und 
wer auf diese nicht verzichten will, der 
sollte gegebenenfalls auf das Fahrticket 
verzichten. 
 
Anmerkung: Mit dem Jahressteuergesetz 
2020 plant der Gesetzgeber eine Pau-
schalierungsmöglichkeit mit einer Pau-
schalsteuer in Höhe von 25 %, bei dem 
das Jobticket dann nicht mehr auf die Ent-
fernungspauschale angerechnet wird. 
 
 

8. „Vermögensübergabe gegen Ver-
sorgungsleistungen“ ohne Kosten-
übernahme für Alten-/Pflegeheim 

 
Viele Steuerpflichtige vereinbaren mit na-
hen Angehörigen, meistens Eltern und 
Kindern, bei einer betrieblichen Vermö-
gensübergabe eine Zahlung von wieder-
kehrenden Bezügen. Diese werden im je-
weiligen Einzelfall nach den individuellen 
Vertragsmerkmalen als Rente oder dau-
ernde Last qualifiziert. Bei Vorliegen einer 
dauernden Last wird ein voller Sonderaus-
gabenabzug gewährt, bei einer sog. Leib-
rente dagegen nur in Höhe des Ertragsan-
teils des Rentenbetrags. Mit der Unter-
scheidung hat sich kürzlich auch das Fi-
nanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) mit Ur-
teil vom 30.7.2019 beschäftigt. 
 



 

 

Im entschiedenen Fall vereinbarte ein 
Steuerpflichtiger mit seinen Eltern gegen 
Übernahme des elterlichen Betriebes eine 
monatliche Zahlung. Eine spätere Abände-
rung der Zahlungen sollte möglich sein, 
falls sich die Leistungsfähigkeit des Zah-
lenden oder die Höhe der Unterhaltsauf-
wendungen der Empfänger ändert, jedoch 
ohne Übernahme von eventuell anfallen-
den Kosten für ein Alten-/Pflegeheim. Auf-
grund dieser eingeschränkten Abänder-
barkeit qualifizierte das Finanzamt die 
Zahlungen als Rente und berücksichtigte 
demzufolge die Beiträge in Höhe des Er-
tragsanteils als Sonderausgaben.  
 

Das FG gab dem Finanzamt recht. Damit 
eine dauernde Last vorliegt, muss verein-
bart worden sein, dass die Zahlungen in 
unbeschränktem Umfang angepasst wer-
den können, was hier durch den Aus-
schluss von Kosten für ein Alten-/Pflege-
heim nicht vorliegt. Insoweit kann auch 
kein voller Sonderausgabenabzug gewährt 
werden. 
 
Anmerkung: Die Revision wurde zugelas-
sen, weil höchstrichterlich noch nicht ge-
klärt ist, ob eine „Abänderbarkeit“ der Ver-
sorgungsleistung auch dann (noch) ange-
nommen werden kann, wenn ein Mehrbe-
darf wegen außerhäuslicher Pflege ausge-
schlossen ist. 
 

 
 

  
 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli-Zuschlag (mtl.) 
 

11.11.2019 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 
 15.11.2019 

Sozialversicherungsbeiträge  
 

27.11.2019 
 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2019: August = 106,0; Juli = 106,2; Juni = 105,7; Mai = 105,4; 
April = 105,2; März = 104,2; Februar = 103,8; Januar = 103,4 
2018: Dezember = 104,2; November = 104,2; Oktober = 104,9 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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